
 
A n t r a g : 

 
Die Verwaltung wird zur Optimierung des 
Zinsmanagements von Kassenkrediten 
ermächtigt, 
a) derivative Finanzgeschäfte unter 

Beteiligung eines externen Dienstleisters 
zu tätigen und 

b) Kassenkredite bis zur Höhe von 50 Mio 
Euro mit Laufzeiten bis zu drei Jahren 
aufzunehmen. 

 
 

 


